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Investitionserhebung für das Jahr 2021
bei Betrieben der Energieversorgung, 
Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung, 
Beseitigung von Umweltverschmutzungen

Telefon oder E-Mail:

BI

076
Identnummer (Betrieb) 
(bei Rückfragen bitte angeben)

Identnummer (Unternehmen)

Bitte beachten Sie bei der Beantwortung der Fragen die Erläute-
rungen zu 1  bis 5  in der separaten Unterlage.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.

Diese Meldung erfolgt für Betrieb (Werk) in:

2 Welche Art der Tätigkeit übt der Betrieb 
hauptsächlich aus?
Bitte nur Schwerpunkttätigkeit ankreuzen.

Art der Tätigkeit 11

Elektrizitätsversorgung  ............................................. 01

Gasversorgung ............................................................ 21

Wärme- und Kälteversorgung  ................................. 11

Wasserversorgung  ..................................................... 31

Art der Tätigkeit 11

Abwasserentsorgung  ................................................. 41

Sammlung, Behandlung und Beseitigung 
von Abfällen; Rückgewinnung  ................................. 51

Beseitigung von Umweltverschmutzungen 
und sonstige Entsorgung  .......................................... 81

A Allgemeine Fragen

1 Geschäftsjahr  ......................................................  1 von
TT JJJJMM

bis
TT JJJJMM

Statistisches Landesamt 

des Freistaates Sachsen
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BISeite 2

Bemerkungen
Zur Vermeidung von Rückfragen unsererseits können Sie hier auf besondere Ereignisse 
und Umstände hinweisen, die Einfluss auf Ihre Angaben haben.

Name und Anschrift
Bitte aktualisieren Sie Ihre Anschrift, falls erforderlich.

B Investitionen in Sachanlagen Code Volle Euro

 Anzugeben sind Investitionen in Sachanlagen einschließlich 
Umweltschutzinvestitionen im Geschäftsjahr  
(ohne Umsatzsteuer, die als Vorsteuer abzugsfähig ist). 

1 Erworbene und selbsterstellte Sachanlagen für betriebliche 
Zwecke einschließlich Anlagen im Bau, soweit aktiviert.
Für nach IFRS bilanzierende Unternehmen: Bitte beachten Sie 
die Neuregelungen zum Operating-Leasing (siehe Erl. 2 , 3 )

 Es sind die Bruttozugänge ohne Umbuchungen  
anzugeben und nicht der Bestand an Sachanlagen.

1.1 Grundstücke mit Geschäfts-, Fabrik-, Wohn- und 
anderen Bauten  ............................................................................................. 20

1.2 Grundstücke ohne (eigene) Bauten  ...................................................... 22

1.3 Technische Anlagen und Maschinen 
einschließlich Betriebs- und Geschäftsausstattung  ............................... 30

1.4 Bruttozugänge insgesamt = Code 20 bis 30  ....................................... 40

2 Wert der neu gemieteten und gepachteten 
neuen Sachanlagen soweit nicht unter 1 gemeldet.  
Für nach IFRS bilanzierende Unternehmen: Werte 
der Nutzungsrechte für neu über Operating-Leasing   
beschaffte Anlagegüter. ...........................................................................  3 50

C Investitionen für den Umweltschutz Code Zutreffendes bitte ankreuzen.

1 Wurden im Berichtsjahr Umweltschutzinvestitionen getätigt?  ......  4 15 Ja 01 Nein 02

 Falls Sie Umweltschutzinvestitionen getätigt haben, 
müssen diese im Abschnitt B „Investitionen in  
Sachanlagen“ enthalten sein.

D Tätige Personen Code Anzahl (mit einer Nachkommastelle)

1 Gesamtzahl der tätigen Personen, Ende September des 
Geschäftsjahres, nur für Betriebe der Abwasser- und Abfallent- 
sorgung, sowie der Beseitigung von Umweltverschmutzungen  ...  5 60 ,
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Investitionserhebung für das Jahr 2021
bei Betrieben der Energieversorgung, Wasserversorgung, Abwasser-  
und Abfallentsorgung, Beseitigung von Umweltverschmutzungen

Erläuterungen zum Fragebogen 
Berichtskreisabgrenzung
Einheiten, die Energie und/oder Wasser erzeugen/gewinnen 
und verteilen, Abwasser oder Abfall entsorgen oder Umwelt-
verschmutzungen beseitigen, haben eine eigene Betriebs-
meldung abzugeben, sofern mindestens eine vollbeschäftigte 
Person ständig für diese Einheit tätig ist. Die übrigen Einheiten 
können zu einer Betriebsmeldung zusammengefasst werden.
Zur Elektrizitätsversorgung zählen z. B.:
Wärmekraftwerke, Kernkraftwerke, Wasserkraftwerke, Wind- 
kraftanlagen, Verteilungs- und Übertragungsnetze, Strom- 
handelsniederlassungen. Kleinere Kraftwerke in einem regio-
nal begrenzten Gebiet (z. B. Kraftwerksketten) können zu 
einem Betrieb zusammengefasst werden.
Zur Gasversorgung zählen z. B.:
Anlagen zur Erzeugung, Gewinnung und Umwandlung 
von Gasen, Rohrnetze, Gashandelsniederlassungen.
Zur Wärme- und Kälteversorgung zählen z. B.: 
Heizwerke, Heizkraftwerke, Kälteerzeugungsanlagen.
Zur Wasserversorgung zählen z. B.: 
Anlagen zur Gewinnung, Aufbereitung und Speicherung 
von Wasser.
Soweit das zugehörige Verteilungsnetz örtlich begrenzt ist, 
können die Angaben hierüber in die Betriebsmeldung einbe-
zogen werden. Wird das Verteilungsnetz durch andere Organi-
sationseinheiten (z. B. Betriebsverwaltungen, Bezirksver- 
waltungen, Werksgruppen) betreut, so haben diese als  
Betriebe zu melden. 
Soweit sich das Versorgungsgebiet auf mehr als ein Bundes-
land erstreckt, ist für jedes Land ein gesonderter Betriebs- 
bogen auszufüllen (Aufteilung notfalls schätzungsweise).  
Unternehmen, die in einem örtlich begrenzten Gebiet eine  
„nur verteilende“ Tätigkeit ausüben (reine Netzbetriebe), 
brauchen nur eine Betriebsmeldung abzugeben. Dagegen 
ist von Verteiler-Unternehmen, die ein größeres Gebiet  
mittels verschiedener Organisationseinheiten (z. B. Betriebs-
verwaltungen, Bezirksverwaltungen, Werksgruppen) ver- 
sorgen, für diese betreuenden Organisationseinheiten getrennt  
zu melden. 
Wenn das Versorgungsgebiet mehrere Bundesländer umfasst, 
ist für jedes Land ein gesonderter Betriebsbogen auszufüllen 
(Aufteilung notfalls schätzungsweise). 
Unter der Tätigkeit „Verteilen“ ist sowohl die Abgabe von  
Energie und Wasser an Letztverbraucher als auch an andere 
Versorgungsunternehmen zur Weiterverteilung zu verstehen.
Zur Abwasserentsorgung zählen z. B.: 
Anlagen der Sammelkanalisation, Kläranlagen.
Zur Abfallentsorgung und Beseitigung von Umwelt- 
verschmutzungen zählen z. B.: 
Anlagen zur Sammlung von gefährlichen und nicht gefähr-
lichen Abfällen, Anlagen zur Behandlung und Beseitigung von 
gefährlichen und nicht gefährlichen Abfällen, Anlagen zum 
Zerlegen von Schiffs- und Fahrzeugwracks und anderen 

Altwaren, Anlagen zur Rückgewinnung sortierter Werkstoffe, 
Anlagen zur Beseitigung von Umweltverschmutzungen,  
Anlagen der sonstigen Entsorgung.
In die Meldung einzubeziehen sind alle Betriebsteile. 
Reparatur-, Montage- und Hilfsbetriebe sowie Hauptver-
waltungen sind gesondert meldepflichtig, soweit sie nicht mit 
einem Betrieb der Energieversorgung, Wasserversorgung, 
Abwasser- oder Abfallentsorgung oder Beseitigung von  
Umweltverschmutzungen örtlich verbunden sind und auch 
nicht in dessen Nähe liegen und ihre Tätigkeit sich haupt- 
sächlich auf die Energieversorgung, Wasserversorgung,  
Abwasser- oder Abfallentsorgung oder Beseitigung von  
Umweltverschmutzungen erstreckt.

Abgrenzung der Merkmale
 Berichtsjahr ist das Kalenderjahr 2021. Deckt sich das 

Geschäftsjahr nicht mit dem Kalenderjahr, so ist das Ge-
schäftsjahr zu Grunde zu legen, das im Laufe des Jahres 
2021 zu Ende ging. In das Geschäftsjahr sind höchstens  
12 Monate einzubeziehen. 
Sollte der endgültige Jahresabschluss noch nicht vorliegen, 
genügen vorläufige Werte aus den entsprechenden Konten 
oder sorgfältig geschätzte Angaben.

 Für nach dem HGB bilanzierende Unternehmen sind 
hier die im Geschäftsjahr nach dem HGB aktivierten 
Brutto zugänge an Sachanlagen (ohne als Vorsteuer ab-
zugsfähige Umsatzsteuer) anzugeben. Dazu zählen beim 
Leasingnehmer auch solche sogenannte Leasinggüter, 
 die vom Leasingnehmer zu aktivieren sind.
Für nach IFRS bilanzierende Unternehmen sind nur 
über Finanzierungsleasing beschaffte Anlagegüter 
einzubeziehen.  Nicht einzubeziehen sind die Werte  
 der Nutzungsrechte für über Operating-Leasing 
 beschaffte  Anlagegüter, auch wenn diese in der 
 Bilanz aktiviert wurden. 

 Ob es sich jeweils um eine Form von Operating-Leasing 
oder Finanzierungsleasing handelt, kann in der Regel 
den Vertragsunterlagen zwischen Leasinggeber und Lea-
singnehmer entnommen werden. Im Zweifelsfall liegen 
die Informationen beim Leasinggeber vor, der auch nach 
IFRS 16 seine Verträge nach Operating-Leasing und 
 Finanzierungsleasing klassifizieren muss.
Einzubeziehen ist der auf dem Anlagenkonto aktivierte 
Wert (Herstellungskosten) der selbsterstellten Anlagen. 
Ferner sind die noch im Bau befindlichen Anlagen (ange-
fangene Arbeiten für betriebliche Zwecke, soweit aktiviert) 
mitzumelden. Falls ein besonderes Sammelkonto „Anlagen 
im Bau“ geführt wird, sind nur die Bruttozugänge ohne die 
schon zu Beginn des Geschäftsjahres auf diesem Sammel-
konto ausgewiesenen Bestände zu melden. Anzahlungen 
sind nur einzubeziehen, soweit sie abgerechneten Teilen 
von im Bau befindlichen Anlagen entsprechen und aktiviert 
sind.
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BISeite 2

 Wert der im Geschäftsjahr neu gemieteten und 
 gepachteten neuen Sachanlagen
Hier ist der Wert (ohne Umsatzsteuer) der im Geschäfts-
jahr z. B. von Leasingfirmen, vom Hersteller direkt oder von 
Unternehmen der gleichen Unternehmensgruppe (z. B. Be-
sitzgesellschaften) über mittel- oder langfristige Leasing-, 
Miet- bzw. Pachtverträge neu gemieteten und gepachteten 
neuen Sachanlagen (einschließlich Ersatzbeschaffungen 
im Rahmen laufender Leasingverträge) anzugeben, soweit 
sie nicht beim Leasingnehmer aktiviert sind (vgl. 2 ).
Bitte hier keine Jahresmieten oder den Bestand angeben, 
sondern die Zugänge. Zu den geleasten oder über andere 
Formen der Anlagenmiete bezogenen Sachanlagen zählen 
insbesondere Gebäude (einschließlich Parkplätze), EDV- 
und Telefonanlagen, Büromaschinen, Kraftfahrzeuge sowie 
Maschinen und maschinelle Anlagen.
Nach IFRS bilanzierende Unternehmen geben hier die 
Werte der Nutzungsrechte für neu über Operating- 
Leasing beschaffte Anlagegüter an. Zur Abgrenzung 
von Operating-Leasing und Finanzierungsleasing siehe 
Verweis 2  dieser Erläuterungen. 
Nicht einzubeziehen sind Sachanlagen, die für die Dauer 
von weniger als einem Jahr angemietet wurden, oder für 
die dem Unternehmen ein zeitweises Nutzungsrecht (z. B. 
an wenigen Tagen im Monat) eingeräumt wurde, sowie die 
Anmietung von gebrauchten Investitionsgütern und unbe-
bauten Grundstücken. Liegt der Wert nicht vor, genügen 
sorgfältige Schätzungen. 

 Von den Gesamtinvestitionen zählen diejenigen zu den 
Investitionen für den Umweltschutz, die eine Verringerung, 
Beseitigung oder Vermeidung von schädlichen Emissionen 
in die Umwelt bewirken bzw. den Einsatz von Ressourcen 
reduzieren (additive („End-of-Pipe“) Sachanlagen und/oder  

Betrieben mit wirtschaftlicher Tätigkeit in den Bereichen 
Abwasser-, Abfallentsorgung oder Beseitigung von Um-
weltverschmutzungen sind Umweltschutzinvestitionen im 
Sinne der Erhebung alle getätigten Investitionen, die für die 
Ausführung der Tätigkeiten in diesen Bereichen relevant 
sind. Ausgenommen werden lediglich Investitionen in die 
Verwaltung.

5  Tätige Personen Ende September des Geschäftsjahres. 
Tätige Personen sind
– tätige Inhaberinnen/Inhaber und tätige Mitinhaberinnen/

Mitinhaber (nur von Personengesellschaften),
– unbezahlt mithelfende Familienangehörige, soweit sie

mindestens 1/3 der üblichen Arbeitszeit im Unternehmen
tätig sind und

– Personen, die in einem Arbeitsverhältnis zum Unterneh-
men stehen (z. B. auch Beamtinnen und Beamte, Direkto-
rinnen/Direktoren, Reisende im Angestelltenverhältnis,
Volontärinnen/Volontäre, Praktikantinnen/Praktikanten
und Auszubildende).
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Investitionserhebung für das Jahr 2021 BI

Zweck, Art und Umfang der Erhebung

Rechtsgrundlagen, Auskunftspflicht
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Verantwortlicher

Geheimhaltung
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